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Impressionen: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.

Bereits im MÃ¤rz 2016 haben wir unseren Mitgliedern in drei Veranstaltungen in Frankfurt, Hamburg und MÃ¼nchen die Gelegenheit gegeben, aktuelle ... 
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Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit



Hamburg, 5. November 2015



Information zum Safe-Harbor-Urteil des Europäischen Gerichtshofs



1. Rechtliche Hintergründe Der EuGH hat mit seinem Urteil vom 6.10.2015 (C-362/14) - http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0362&from=DE - die Safe-Harbor-Entscheidung der EU-Kommission aufgehoben. Damit sind Übermittlungen von personenbezogenen Daten in die USA auf dieser Grundlage rechtswidrig. Das Urteil enthält keine Übergangsfristen. Eine Umsetzung des Urteils durch verantwortliche Stellen hat daher unverzüglich zu erfolgen. An das Urteil knüpfen sich insbesondere für betroffene Unternehmen zahlreiche Fragestellungen. Die Art. 29-Datenschutzgruppe sowie die Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder haben hierzu bereits Stellungnahmen veröffentlicht. Uns ist daran gelegen, den Unternehmen in der aktuellen Situation ausreichende Informationen zur Verfügung zu stellen und genügend Zeit für eine möglicherweise erforderliche Umstellung ihrer Prozesse zu gewähren. Ob und gegebenenfalls inwieweit eine Übermittlung personenbezogener Daten in die USA weiterhin über sog. Standardvertragsklauseln oder verbindliche Unternehmensregelungen erfolgen darf, war nicht unmittelbar Gegenstand der Entscheidung. Die Regelungen, die US-Behörden eine generelle Speicherung aller personenbezogenen Daten, die in die USA übermittelt werden, ohne Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme ermöglichen, stehen nach Auffassung des EuGH mit dem Wesensgehalt der Grundrechte der Achtung des Privatlebens und auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz nicht im Einklang. Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben zu überprüfen, ob die Datenimporteure in den USA nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften Anforderungen unterliegen, die über die Beschränkungen hinausgehen, die für eine demokratische Gesellschaft erforderlich sind und ob sich diese Anforderungen wahrscheinlich sehr nachteilig auf Garantien auswirken, die die Standardvertragsklauseln bieten
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sollen (Vgl. dazu jeweils Art. 4 der Entscheidung der Kommission vom 15. Juni 2001 hinsichtlich Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer nach der Richtlinie 95/46/EG sowie des Beschlusses vom 5. Februar 2010 über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsdatenverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rats [2001/497/EG bekannt gegeben unter Az K(2001) 1539; sowie 2010/87 Az. K(2010) 593]). Die über den Bereich der Safe-Harbor-Entscheidung hinausgehenden Fragestellungen, die sich im Hinblick auf die Standardvertragsklauseln und die verbindlichen Unternehmensrichtlinien (BCR) ergeben, werden derzeit zwischen den Datenschutzbehörden auf europäischer und auf nationaler Ebene diskutiert und abgestimmt.



2. Weiteres Vorgehen des HmbBfDI zur Umsetzung des Urteils Zur Umsetzung des Urteils wird der HmbBfDI nachstehende Maßnahmen ergreifen. Diese sollen gewährleisten, dass den Unternehmen ausreichende Informationen und ein angemessener Zeitraum für gegebenenfalls erforderliche Anpassungen zur Verfügung stehen. Wir gehen davon aus, dass diese Zeit wirksam genutzt wird, um rechtswidrige Zustände zu beseitigen. Erste Phase - Information Zunächst werden wir Unternehmen in unserem Zuständigkeitsbereich identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Daten in die USA übermitteln. Diese erhalten Informationen zum EuGHUrteil, zum Stand der rechtlichen Entwicklungen und zu den weiteren geplanten Umsetzungsschritten. Zeitraum November 2015 Zweite Phase - Auskunftsersuchen Diese Unternehmen werden in einem zweiten Schritt um Auskunft gebeten, ob sie tatsächlich personenbezogene Daten in die USA versenden und auf welcher Grundlage dies geschieht. Zeitraum Dezember 2015 bis Januar 2016 Dritte Phase - rechtliche Durchsetzung Um rechtswidrige Übermittlungen auf der Basis der nicht mehr wirksamen Safe HarborEntscheidung abzustellen, werden ab Februar 2016 rechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung des Urteils ergriffen. Dies kann insbesondere durch Untersagungsanordnungen erfolgen bzw. durch die Verhängung von Bußgeldern.
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3. Was müssen Unternehmen, die Daten in die USA exportieren, wissen? Solange keine Entscheidung über die Auswirkungen des Urteils auf alternative Übermittlungsinstrumente getroffen wurde, können bestehende Instrumente wie Standardvertragsklauseln und BCR (verbindliche Unternehmensregelungen) zunächst weiter als Rechtsgrundlage für den Datenexport genutzt werden. Diese Frage wird zurzeit in enger Kooperation mit den anderen deutschen und europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden geklärt. Firmen, die Daten ausdrücklich auf Grundlage der aufgehobenen Safe-Harbor-Entscheidung übermitteln, handeln rechtswidrig. Sie müssen ab Februar 2016 mit Maßnahmen durch die Aufsichtsbehörden rechnen. Sobald die Rechtsfrage über die Auswirkungen des EuGH-Urteils auf alternative Übermittlungsmöglichkeiten geklärt ist, werden wir umfassend und transparent darüber informieren, einschließlich eventueller weiterer erforderlicher Umsetzungsschritte.



4. Ausblick Sollte die EU-Kommission nach ihren Verhandlungen mit den USA bis Ende Januar zu dem Ergebnis gelangen, dass die USA ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten, ist diese Entscheidung für alle Mitgliedstaaten verbindlich. Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA auf Basis einer solchen Entscheidung wäre dann wieder zulässig. Die nationalen Kontrollstellen können eine solche Entscheidung über die Angemessenheit des Schutzniveaus hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre nachprüfen, sind aber nicht befugt, sie für ungültig zu erklären und aufzuheben. Der EuGH hat den nationalen Gesetzgeber aufgefordert, wo dies noch nicht geschehen ist, Rechtsbehelfe für die nationalen Kontrollstellen nach Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 1 dritter Gedankenstrich der Richtlinie 95/46/EG vorzusehen, durch die entsprechende Rügen gegen derartige Entscheidungen vor den nationalen Gerichten geltend gemacht werden können. Bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit einer Kommissionsentscheidung kann dem EuGH diese Frage dann durch das nationale Gericht im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens vorgelegt werden. Da ein solches Klagerecht für deutsche Datenschutzbehörden derzeit nicht besteht, hat der nationale Gesetzgeber insoweit die Vorgaben des Art. 28 Abs. 3 der Datenschutzrichtlinie zügig umzusetzen.
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Blog: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 

In einer Entscheidung vom 17. August hat das Oberlandesgerichts München (OLG) den Einsatz des umstrittenen Werbeblockers Adblock Plus der Kölner Firma.
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Blog: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 

Die Zahl der E-Mail-Nutzer wächst. Dies ist insbesondere bei der Geschäftskommunikation und in der Servicekommunikation zu beobachten. Im Dialog ...
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Bewegtbild Fokusgruppe: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW ... 

Pressesprecher Wirtschaft und PolitikTim Sausen. Die Fokusgruppe Bewegtbild im BVDW hat auf ihrer Gremiensitzung am 13. Januar in Hamburg turnusmÃ¤ÃŸig ...
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News: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 

Social Media ist schon lange keine Einzeldisziplin mehr. Vielmehr ist es eine Kompetenz, die fest im unternehmerischen Handeln verankert sein muss.
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Pressebilder: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 

Wenn Sie fÃ¼r Ihre redaktionelle Berichterstattung druckfÃ¤hige Fotos, Grafiken, Logos oder Illustrationen verwenden mÃ¶chten, kÃ¶nnen Sie unsere Pressebilder ...
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Publikationen: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 

Die richtige Strategie im Dialogmarketing: E-Mail und Social Networks â€“ Konkurrenz oder Zusammenspiel? Das Medium E-Mail funktioniert im Dialogmarketing ...
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Bewegtbild Fokusgruppe: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW 

Video bewegt! Digitale Videoinhalte und Video Advertising zÃ¤hlen lÃ¤ngst zu den wichtigsten Treibern der Digitalen Wirtschaft. Mit der Bedeutung nimmt auch die Zahl an Angeboten und Formaten zu. Dies gilt nicht nur im Desktop- und Mobilebereich sond
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Publikationen: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 

Smartwatch-Studie mit Infografik. Erscheinungsdatum: 07.07.2016. Umfang: 29 Seiten. Details / kostenfreier Download · MAC Mobile-Report 2016/01.
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Publikationen: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 

Mobile EndgerÃ¤te, vor allem das Smartphone, sind der persÃ¶nliche Zugang zu der vernetzten Welt. Mit der Zielsetzung, fÃ¼r AufklÃ¤rung, Transparenz und ...
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Publikationen: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 

Der Wandel im Medienkonsum der Menschen in Richtung Mobile hat diese Entwicklung beschleunigt. Mit dem SelbstverstÃ¤ndnis, dass Social Media keine ...
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2011 - Bundesverband Digitale Wirtschaft 

25 http://www.inno-beratung.de/foepro/go/index.php?navanchor=1710006. Ausgewählte ...... standorte: Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, stuttgart.
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2011 - Bundesverband Digitale Wirtschaft 

einreichung ideenpapier bei. Hochschule, Forschungsein- richtung. GrÃ¼nder benennen Mentor,. Hochschule benennt Coach weiterleitung zur Begutachtung.
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dmexco â€“ powered by BVDW: Bundesverband Digitale Wirtschaft ... 

Die dmexco ist das international fÃ¼hrende Event fÃ¼r die gesamte Digitale Wirtschaft. Als Markeninhaber, ideeller und fachlicher TrÃ¤ger der dmexco sind wir mit ...
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Connected Cars - Bundesverband Digitale Wirtschaft 

08.03.2016 - der mit Spracherkennung ausgestattete Personal Assistant von Google Now, ... Innovationen haben gemeinsam, dass Software nicht nur ..... Manager Digital Commerce und Mobility Services, Dr. Thede Consulting GmbH.










 


[image: alt]





Digital Readiness - Bundesverband Digitale Wirtschaft 

von der Hochschule Reutlingen und der Unternehmensberatung neuland entwickelte. Verfahren). Unter BerÃ¼cksichtigung von acht Dimensionen wird je ein ...
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social media monitoring - Bundesverband Digitale Wirtschaft 

08.08.2011 - Welche Ziele und welche Strategie verfolge ich im Social Web? â€¢ Welche Fragestellung(en) ...... Branding-Optionen. - Management-Reports.
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social media monitoring - Bundesverband Digitale Wirtschaft 

08.08.2011 - ganisation, die ihre Ohren verschließt, versäumt wertvolle Chancen auf Beratung, Dialog und. Verkauf. ...... Vereinsregister Düsseldorf VR 8358.
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FOMA Trendmonitor 2013 - Bundesverband Digitale Wirtschaft 

Als Branchen mit dem hÃ¶chsten Potenzial fÃ¼r digitale Werbung gelten Handel und. Versand, Dienstleistungen sowie Touristik und Gastronomie.
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Fokusgruppe Social Media im BVDW - News: Bundesverband Digitale 

QualitÃ¤t im Fokus: dmexco 2017 stÃ¤rkt Pure Business. 22.09.2017 Themen, Trends und Strategien fÃ¼r die erfolgreiche Digitale Transformation finden sich ab heute auf der dmexco 2017 in KÃ¶ln: Mit einer neuen.Es fehlt:
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Akteursstrukturen - Bundesverband WindEnergie eV 

18.02.2015 - 4.2 Auswahl und Definition unterschiedlicher Akteurskategorien. 18 ...... mend Hilfe und Beratung bei professionellen Akteuren gesucht werden ...
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ur Impuls - Bundesverband WindEnergie eV 

29.09.2016 - teinen wie d. Kommunika neue Perspe n. annte Trans sierung verk erzeugungs Ã¶tige Versorg traler organ. Wirtschaftss d damit nac bildet die m.
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ur Impuls - Bundesverband WindEnergie eV 

29.09.2016 - tieren. at der Stabil ftigten und werb hat si tet. Diese P . Die Energi nbedingung ... Nationalen Maritimen Konferenz am 4. April 2017 in Hamburg ...
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Wind bewegt - Bundesverband WindEnergie eV 

01.06.2016 - An Tagen mit gÃ¼nstigen Witterungsbedingungen produzieren Wind- und Solarenergie bereits Ã¼ber 80 Prozent des in Deutschland benÃ¶tig- ten Stroms. 0,5. 2,0. Wochen. 8. 16. 24. 32. 40. 48. ErgÃ¤nzen sich gut: wÃ¶chentliche Stromproduktion
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Programm - Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure eV 

1. BVLK INTERNATIONALE ARBEITSTAGUNG BERLIN. Programm lokal - global - digital im Fokus amtlicher Überwachung und Wirtschaft. 16.10.2017 - 18.10.
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